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Gründe für Privilegierung des Rücktritts 
 

• „individuelle Umkehr“ des Täters: Bedürfnis nach strafrechtli-
cher Sanktion geringer, wenn Norm wieder anerkannt 

• geminderte Strafwürdigkeit des Verhaltens 
• praktische Erwägung: „goldene Brücke“ 

 


